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Betrifft ausschliesslich die Kursteilnehmenden von FB ABZM, SBV, SPV und VBN 
 

An die Kursteilnehmenden 

Wir heissen Sie herzlich willkommen im Bildungspark Dagmersellen.  

Für ein erfolgreiches Miteinander brauchen wir Spielregeln:  
 

Alkohol- und Drogenkonsum  

Der Besitz, die Verwendung, der Konsum oder der Handel mit Suchtmitteln oder Drogen jeglicher Art (ein-

schliesslich CBD) sowie der Missbrauch von Medikamenten auf dem ganzen Areal des Bildungsparks Dag-

mersellen ist verboten. 

Bei Verdacht auf Konsum ist das zuständige Personal befugt Drogenschnelltests durchzuführen. Bei Verwei-

gerung erfolgt der sofortige Ausschluss aus dem Bildungspark Dagmersellen. Wir behalten uns vor, die Poli-
zei zu informieren. Die zuständige Kursorganisation behält sich weitere Konsequenzen vor. 

Kein Alkoholkonsum unter 16 Jahren. Keine Spirituosen unter 18 Jahren.  

Sämtliche alkoholischen Getränke dürfen in der Unterkunft weder gelagert noch konsumiert werden (inkl. 
lehre Gebinde). 

Bei Missbrauch und / oder Lagerung von Alkohol im Schlaftrakt wird ein Akteneintrag gemacht. 

Der Bildungspark behält sich weitere Konsequenzen vor. 

 
Grenzwerte 

Alkohol: Freizeit 0.5 ‰ Drogen: keine Toleranz  
 Kurs 0.0 ‰ 

 
Sachbeschädigungen 

Bei Schäden im Zimmer oder auf dem ganzen Areal des Bildungsparks Dagmersellen wird für die Kosten-
übernahme auf den Verursacher zurückgegriffen. Können die entstandenen Auslagen nicht sofort bezahlt 

werden, so erklärt sich der Lehrbetrieb bereit für die Kosten aufzukommen.  

 
Zusammenarbeit mit der Polizei bei gesetzlichen Straftaten 

Werden Lernende/Kursteilnehmende als Verursacher bei Sachbeschädigungen/Vandalismus, Nachtruhestö-
rung oder wegen Drogenkonsum verdächtigt, ist die Polizei zur Geheimhaltung der Namen der betroffenen 

Personen verpflichtet. 

Mit Ihrer Unterschrift entbinden Sie die Polizei ausdrücklich von der Geheimhaltungspflicht und bestätigen, 
dass Ihr Name dem Beherbergungsbetrieb und Ihrer Kursorganisation genannt werden darf. 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Ausbildungs-Aufenthalt. 
 

Bitte QR-Code folgen, um alle Informationen zu erhalten  
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Einverständniserklärung 

Die Annahme dieser Regelungen ist Voraussetzung für die Kursteilnahme und besteht bis Lehrende (gültig 

für alle Kurse, bis und mit Q-Verfahren). 

 
❑ Ich habe diese Information, die Hausordnung vom Bildungspark Dagmersellen, die entsprechenden 

Schul- oder Kursordnungen, für lernende Personen der SBV, VBN, SPV oder FB ABZM gelesen, verstanden 

und bin mit diesem Vorgehen einverstanden. 
 

 
 ................................................................................................................................................................  

Vorname und Name in Druckbuchstaben Geburtsdatum 

 
 

 ................................................................................................................................................................  
Strasse, Hausnummer in Druckbuchstaben PLZ, Wohnort in Druckbuchstaben 

 

 
 ................................................................................................................................................................  

Datum und Unterschrift des Kursteilnehmenden 
Bei unter 18-jährigen wird zusätzlich die Unterschrift eines Elternteils bzw. der gesetzlichen Vertretung benö-

tigt: 
 

 

 ................................................................................................................................................................  
Datum und Unterschrift eines Elternteils bzw. der gesetzlichen Vertretung 

 
 

 ................................................................................................................................................................  

Datum und Unterschrift Lehrbetrieb/Berufsbildungsverantwortlicher 


